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Rahmenübereinkommen 
der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen 

Abgeschlossen in New York am 9. Mai 1992 
Zustimmung des Landtags: 21. April 1994 

Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 20. September 1994 

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens, 

in der Erkenntnis, dass Änderungen des Erdklimas und ihre nachteiligen 
Auswirkungen die ganze Menschheit mit Sorge erfüllen, 

besorgt darüber, dass menschliche Tätigkeiten zu einer wesentlichen 
Erhöhung der Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre 
geführt haben, dass diese Erhöhung den natürlichen Treibhauseffekt 
verstärkt und dass dies im Durchschnitt zu einer zusätzlichen Erwär-
mung der Erdoberfläche und der Atmosphäre führen wird und sich auf 
die natürlichen Ökosysteme und die Menschen nachteilig auswirken 
kann, 

in Anbetracht dessen, dass der grösste Teil der früheren und gegenwärti-
gen weltweiten Emissionen von Treibhausgasen aus den entwickelten 
Ländern stammt, dass die Pro-Kopf-Emissionen in den Entwicklungs-
ländern noch verhältnismässig gering sind und dass der Anteil der aus 
den Entwicklungsländern stammenden weltweiten Emissionen zuneh-
men wird, damit sie ihre sozialen und Entwicklungsbedürfnisse befriedi-
gen können, 

im Bewusstsein der Rolle und der Bedeutung von Treibhausgassenken 
und -speichern in Land- und Meeresökosystemen, 

in Anbetracht dessen, dass es viele Unsicherheiten bei der Vorhersage 
von Klimaänderungen gibt, vor allem in bezug auf den zeitlichen Ablauf, 
das Ausmass und die regionale Struktur dieser Änderungen, 
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in der Erkenntnis, dass angesichts des globalen Charakters der Klimaän-
derungen alle Länder aufgerufen sind, so umfassend wie möglich zu-
sammenzuarbeiten und sich an einem wirksamen und angemessenen 
internationalen Handeln entsprechend ihren gemeinsamen, aber unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten, ihren jeweiligen Fähigkeiten sowie 
ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lage zu beteiligen, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen der am 16. Juni 1972 
in Stockholm angenommenen Erklärung der Konferenz der Vereinten 
Nationen über die Umwelt des Menschen, 

sowie unter Hinweis darauf, dass die Staaten nach der Charta der Verein-
ten Nationen und den Grundsätzen des Völkerrechts das souveräne 
Recht haben, ihre eigenen Ressourcen gemäss ihrer eigenen Umwelt- und 
Entwicklungspolitik, zu nutzen, sowie die Pflicht, dafür zu sorgen, dass 
durch Tätigkeiten, die innerhalb ihres Hoheitsbereichs oder unter ihrer 
Kontrolle ausgeübt werden, der Umwelt in anderen Staaten oder in Ge-
bieten ausserhalb der nationalen Hoheitsbereiche kein Schaden zugefügt 
wird, 

in Bekräftigung des Grundsatzes der Souveränität der Staaten bei der 
internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Klimaänderungen, 

in Anerkennung dessen, dass die Staaten wirksame Rechtsvorschriften im 
Bereich der Umwelt erlassen sollten, dass Normen, Verwaltungsziele 
und Prioritäten im Bereich der Umwelt die Umwelt- und Entwicklungs-
bedingungen widerspiegeln sollten, auf die sie sich beziehen, und dass die 
von einigen Staaten angewendeten Normen für andere Länder, insbeson-
dere die Entwicklungsländer unangemessen sein und zu nicht vertretba-
ren wirtschaftlichen und sozialen Kosten führen können, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Resolution 44/228 der Gene-
ralversammlung vom 22. Dezember 1989 über die Konferenz der Verein-
ten Nationen über Umwelt und Entwicklung sowie der Resolutionen 
43/53 vom 6. Dezember 1988, 44/207 vom 22. Dezember 1989, 45/212 
vom 21. Dezember 1990 und 46/169 vom 19. Dezember 1991 über den 
Schutz des Weltklimas für die heutigen und die kommenden Generatio-
nen, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen der Resolution 44/206 der 
Generalversammlung vom 22. Dezember 1989 über die möglichen schäd-
lichen Auswirkungen eines Ansteigens des Meeresspiegels auf Inseln und 
Küstengebiete, insbesondere tiefliegende Küstengebiete, sowie die ein-
schlägigen Bestimmungen der Resolution 44/172 der Generalversamm-
lung vom 19. Dezember 1989 über die Durchführung des Aktionsplans 
zur Bekämpfung der Wüstenbildung, 
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ferner unter Hinweis auf das Wiener Übereinkommen von 1985 zum 
Schutz der Ozonschicht sowie das Montrealer Protokoll von 1987 über 
Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, in seiner am 29. Juni 
1990 angepassten und geänderten Fassung, 

in Anbetracht der am 7. November 1990 angenommenen Minister-
erklärung der Zweiten Weltklimakonferenz, 

im Bewusstsein der wertvollen analytischen Arbeit, die von vielen Staa-
ten im Bereich der Klimaänderungen geleistet wird, und der wichtigen 
Beiträge der Weltorganisation für Meteorologie, des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen und anderer Organe, Organisationen und Gre-
mien der Vereinten Nationen sowie anderer internationaler und zwi-
schenstaatlicher Gremien zum Austausch der Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Forschung und zur Koordinierung der Forschung, 

in der Erkenntnis, dass die für das Verständnis und die Behandlung des 
Problems der Klimaänderungen notwendigen Schritte für die Umwelt 
sowie sozial und wirtschaftlich am wirksamsten sind, wenn sie auf ein-
schlägigen wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Erwä-
gungen beruhen und unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse in die-
sen Bereichen laufend neu bewertet werden, 

in der Erkenntnis, dass verschiedene Massnahmen zur Bewältigung der 
Klimaänderungen ihre wirtschaftliche Berechtigung in sich selbst haben 
und ausserdem zur Lösung anderer Umweltprobleme beitragen können, 

sowie in der Erkenntnis, dass die entwickelten Länder auf der Grundlage 
klarer Prioritäten in flexibler Weise Sofortmassnahmen ergreifen müssen, 
die einen ersten Schritt in Richtung auf eine umfassende Bewältigungs-
strategie auf weltweiter, nationaler und, sofern vereinbart, regionaler 
Ebene darstellen, die alle Treibhausgase berücksichtigt und ihrem jewei-
ligen Beitrag zur Verstärkung des Treibhauseffekts gebührend Rechnung 
trägt, 

ferner in der Erkenntnis, dass tiefliegende und andere kleine Inselländer, 
Länder mit tiefliegenden Küsten-, Trocken- und Halbtrockengebieten 
oder Gebieten, die Überschwemmungen, Dürre und Wüstenbildung 
ausgesetzt sind, und Entwicklungsländer mit empfindlichen Gebirgsöko-
systemen besonders anfällig für die nachteiligen Auswirkungen der Kli-
maänderungen sind, 

in der Erkenntnis, dass sich für diejenigen Länder, vor allem unter den 
Entwicklungsländern, deren Wirtschaft in besonderem Mass von der 
Gewinnung, Nutzung und Ausfuhr fossiler Brennstoffe abhängt, aus den 
Massnahmen zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen besondere 
Schwierigkeiten ergeben, 
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in Bestätigung dessen, dass Massnahmen zur Bewältigung der Klimaän-
derungen eng mit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung koor-
diniert werden sollten, damit nachteilige Auswirkungen auf diese Ent-
wicklung vermieden werden, wobei die legitimen vorrangigen Bedürfnis-
se der Entwicklungsländer in bezug auf nachhaltiges Wirtschaftswachs-
tum und die Beseitigung der Armut voll zu berücksichtigen sind, 

in der Erkenntnis, dass alle Länder, insbesondere die Entwicklungslän-
der, Zugang zu Ressourcen haben müssen, die für eine nachhaltige sozia-
le und wirtschaftliche Entwicklung notwendig sind, und dass die Ent-
wicklungsländer, um dieses Ziel zu erreichen, ihren Energieverbrauch 
werden steigern müssen, allerdings unter Berücksichtigung der Möglich-
keit, zu einer besseren Energieausnutzung zu gelangen und die Treib-
hausgasemissionen im allgemeinen in den Griff zu bekommen, unter 
anderem durch den Einsatz neuer Technologien zu wirtschaftlich und 
sozial vorteilhaften Bedingungen, 

entschlossen, das Klimasystem für heutige und künftige Generationen zu 
schützen, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Art. 1 

Begriffsbestimmungen1 

Im Sinne dieses Übereinkommens 
1. bedeutet "nachteilige Auswirkungen der Klimaänderungen" die sich 

aus den Klimaänderungen ergebenden Veränderungen der belebten 
oder unbelebten Umwelt, die erhebliche schädliche Wirkungen auf 
die Zusammensetzung, Widerstandsfähigkeit oder Produktivität na-
turbelassener und vom Menschen beeinflusster Ökosysteme oder auf 
die Funktionsweise des sozio-ökonomischen Systems oder die Ge-
sundheit und das Wohlergehen des Menschen haben; 

2. bedeutet "Klimaänderungen" Änderungen des Klimas, die unmittel-
bar oder mittelbar auf menschliche Tätigkeiten zurückzuführen sind, 
welche die Zusammensetzung der Erdatmosphäre verändern, und die 
zu den über vergleichbare Zeiträume beobachteten natürlichen Klima-
schwankungen hinzukommen; 

3. bedeutet "Klimasystem" die Gesamtheit der Atmosphäre, Hydro-
sphäre, Biosphäre und Geosphäre sowie deren Wechselwirkungen; 

 

1 Die Überschriften der Artikel dienen lediglich zur Erleichterung der Lektüre. 
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4. bedeutet "Emissionen" die Freisetzung von Treibhausgasen oder 
deren Vorläufersubstanzen in die Atmosphäre über einem bestimm-
ten Gebiet und in einem bestimmten Zeitraum; 

5. bedeutet "Treibhausgas" sowohl die natürlichen als auch die anthro-
pogenen gasförmigen Bestandteile der Atmosphäre, welche die infra-
rote Strahlung aufnehmen und wieder abgeben; 

6. bedeutet "Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration" eine 
von souveränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisa-
tion, die für die durch dieses Übereinkommen oder seine Protokolle 
erfassten Angelegenheiten zuständig und im Einklang mit ihren in-
ternen Verfahren ordnungsgemäss ermächtigt ist, die betreffenden 
Übereinkünfte zu unterzeichnen, zu ratifizieren, anzunehmen, zu ge-
nehmigen oder ihnen beizutreten; 

7. bedeutet "Speicher" einen oder mehrere Bestandteile des Klimasys-
tems, in denen ein Treibhausgas oder eine Vorläufersubstanz eines 
Treibhausgases zurückgehalten wird; 

8. bedeutet "Senke" einen Vorgang, eine Tätigkeit oder einen Mecha-
nismus, durch die ein Treibhausgas, ein Aerosol oder eine Vorläufer-
substanz eines Treibhausgases aus der Atmosphäre entfernt wird; 

9. bedeutet "Quelle" einen Vorgang oder eine Tätigkeit, durch die ein 
Treibhausgas, ein Aerosol oder eine Vorläufersubstanz eines Treib-
hausgases in die Atmosphäre freigesetzt wird. 

Art. 2 

Ziel 

Das Endziel dieses Übereinkommens und aller damit zusammenhän-
genden Rechtsinstrumente, welche die Konferenz der Vertragsparteien 
beschliesst, ist es, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestim-
mungen des Übereinkommens die Stabilisierung der Treibhausgaskon-
zentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem 
eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert 
wird. Ein solches Niveau sollte innerhalb eines Zeitraums erreicht wer-
den, der ausreicht, damit sich die Ökosysteme auf natürliche Weise den 
Klimaänderungen anpassen können, die Nahrungsmittelerzeugung nicht 
bedroht wird und die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise 
fortgeführt werden kann. 



0.814.01 (Original) 
 

6 

Art. 3 

Grundsätze 

Bei ihren Massnahmen zur Verwirklichung des Zieles des Überein-
kommens und zur Durchführung seiner Bestimmungen lassen sich die 
Vertragsparteien unter anderem von folgenden Grundsätzen leiten: 
1. Die Vertragsparteien sollen auf der Grundlage der Gerechtigkeit und 

entsprechend ihren gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verant-
wortlichkeiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten das Klimasystem 
zum Wohl heutiger und künftiger Generationen schützen. Folglich 
sollen die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, bei der Be-
kämpfung der Klimaänderungen und ihrer nachteiligen Auswirkun-
gen die Führung übernehmen. 

2. Die speziellen Bedürfnisse und besonderen Gegebenheiten der Ver-
tragsparteien, die Entwicklungsländer sind, vor allem derjenigen, die 
besonders anfällig für die nachteiligen Auswirkungen der Klimaände-
rungen sind, sowie derjenigen Vertragsparteien, vor allem unter den 
Entwicklungsländern, die nach dem Übereinkommen eine unverhält-
nismässige oder ungewöhnliche Last zu tragen hätten, sollen voll be-
rücksichtigt werden. 

3. Die Vertragsparteien sollen Vorsorgemassnahmen treffen, um den 
Ursachen der Klimaänderungen vorzubeugen, sie zu verhindern oder 
so gering wie möglich zu halten und die nachteiligen Auswirkungen 
der Klimaänderungen abzuschwächen. In Fällen, in denen ernsthafte 
oder nicht wiedergutzumachende Schäden drohen, soll das Fehlen einer 
völligen wissenschaftlichen Gewissheit nicht als Grund für das Auf-
schieben solcher Massnahmen dienen, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass Politiken und Massnahmen zur Bewältigung der Klimaänderun-
gen kostengünstig sein sollten, um weltweite Vorteile zu möglichst 
geringen Kosten zu gewährleisten. Zur Erreichung dieses Zweckes 
sollen die Politiken und Massnahmen die unterschiedlichen sozio-
ökonomischen Zusammenhänge berücksichtigen, umfassend sein, alle 
wichtigen Quellen, Senken und Speicher von Treibhausgasen und die 
Anpassungsmassnahmen erfassen sowie alle Wirtschaftsbereiche ein-
schliessen. Bemühungen zur Bewältigung der Klimaänderungen kön-
nen von interessierten Vertragsparteien gemeinsam unternommen 
werden. 

4. Die Vertragsparteien haben das Recht, eine nachhaltige Entwicklung 
zu fördern, und sollten dies tun. Politiken und Massnahmen zum 
Schutz des Klimasystems vor vom Menschen verursachten Verände-
rungen sollen den speziellen Verhältnissen jeder Vertragspartei ange-
passt sein und in die nationalen Entwicklungsprogramme eingebun-
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den werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass wirtschaftliche Ent-
wicklung eine wesentliche Voraussetzung für die Annahme von 
Massnahmen zur Bekämpfung der Klimaänderungen ist. 

5. Die Vertragsparteien sollen zusammenarbeiten, um ein tragfähiges 
und offenes internationales Wirtschaftssystem zu fördern, das zu 
nachhaltigem Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Entwicklung in 
allen Vertragsparteien, insbesondere denjenigen, die Entwicklungs-
länder sind, führt und sie damit in die Lage versetzt, die Probleme der 
Klimaänderungen besser zu bewältigen. Massnahmen zur Bekämp-
fung der Klimaänderungen, einschliesslich einseitiger Massnahmen, 
sollen weder ein Mittel willkürlicher oder ungerechtfertigter Diskri-
minierung noch eine verschleierte Beschränkung des internationalen 
Handels sein. 

Art. 4 

Verpflichtungen 

1) Alle Vertragsparteien werden unter Berücksichtigung ihrer ge-
meinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und ihrer spe-
ziellen nationalen und regionalen Entwicklungsprioritäten, Ziele und 
Gegebenheiten 
a) nach Art. 12 nationale Verzeichnisse erstellen, in regelmässigen Ab-

ständen aktualisieren, veröffentlichen und der Konferenz der Ver-
tragsparteien zur Verfügung stellen, in denen die anthropogenen E-
missionen aller nicht durch das Montrealer Protokoll geregelten 
Treibhausgase aus Quellen und der Abbau solcher Gase durch Sen-
ken aufgeführt sind, wobei von der Konferenz der Vertragsparteien 
zu vereinbarende, vergleichbare Methoden anzuwenden sind; 

b) nationale und gegebenenfalls regionale Programme erarbeiten, umset-
zen, veröffentlichen und regelmässig aktualisieren, in denen Mass-
nahmen zur Abschwächung der Klimaänderungen durch die Be-
kämpfung anthropogener Emissionen aller nicht durch das Montrealer 
Protokoll geregelten Treibhausgase aus Quellen und den Abbau sol-
cher Gase durch Senken sowie Massnahmen zur Erleichterung einer 
angemessenen Anpassung an die Klimaänderungen vorgesehen sind; 

c) die Entwicklung, Anwendung und Verbreitung - einschliesslich der 
Weitergabe - von Technologien, Methoden und Verfahren zur Be-
kämpfung, Verringerung oder Verhinderung anthropogener Emissio-
nen von nicht durch das Montrealer Protokoll geregeltenTreibhaus-
gasen in allen wichtigen Bereichen, namentlich Enegie, Verkehr, In-
dustrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Abfallwirtschaft, för-
dern und dabei zusammenarbeiten; 
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d) die nachhaltige Bewirtschaftung fördern sowie die Erhaltung und 
gegebenenfalls Verbesserung von Senken und Speichern aller nicht 
durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgase, darunter 
Biomasse, Wälder und Meere sowie andere Ökosysteme auf dem 
Land, an der Küste und im Meer, fördern und dabei zusammenarbei-
ten; 

e) bei der Vorbereitung auf die Anpassung an die Auswirkungen der 
Klimaänderungen zusammenarbeiten; angemessene integrierte Pläne 
für die Bewirtschaftung von Küstengebieten, für Wasservorräte und 
die Landwirtschaft sowie für den Schutz und die Wiederherstellung 
von Gebieten, die von Dürre und Wüstenbildung - vor allem in Afri-
ka - sowie von Überschwemmungen betroffen sind, entwickeln und 
ausarbeiten; 

f) in ihre einschlägigen Politiken und Massnahmen in den Bereichen 
Soziales, Wirtschaft und Umwelt soweit wie möglich Überlegungen 
zu Klimaänderungen einbeziehen und geeignete Methoden, bei-
spielsweise auf nationaler Ebene erarbeitete und festgelegte Verträg-
lichkeitsprüfungen, anwenden, um die nachteiligen Auswirkungen 
der Vorhaben oder Massnahmen, die sie zur Abschwächung der Kli-
maänderungen oder zur Anpassung daran durchführen, auf Wirt-
schaft, Volksgesundheit und Umweltqualität so gering wie möglich 
zu halten; 

g) wissenschaftliche, technologische, technische, sozio-ökonomische 
und sonstige Forschungsarbeiten sowie die systematische Beobach-
tung und die Entwicklung von Datenarchiven, die sich mit dem Kli-
masystem befassen und dazu bestimmt sind, das Verständnis zu för-
dern und die verbleibenden Unsicherheiten in bezug auf Ursachen, 
Wirkungen, Ausmass und zeitlichen Ablauf der Klimaänderungen 
sowie die wirtschaftlichen und sozialen Folgen verschiedener Bewäl-
tigungsstrategien zu verringern oder auszuschliessen, fördern und 
dabei zusammenarbeiten; 

h) den umfassenden, ungehinderten und umgehenden Austausch ein-
schlägiger wissenschaftlicher, technologischer, technischer, sozio-
ökonomischer und rechtlicher Informationen über das Klimasystem 
und die Klimaänderungen sowie über die wirtschaftlichen und sozia-
len Folgen verschiedener Bewältigungsstrategien fördern und dabei 
zusammenarbeiten; 

i) Bildung, Ausbildung und öffentliches Bewusstsein auf dem Gebiet 
der Klimaänderungen fördern und dabei zusammenarbeiten sowie zu 
möglichst breiter Beteiligung an diesem Prozess, auch von nichtstaat-
lichen Organisationen, ermutigen; 
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j) nach Art. 12 der Konferenz der Vertragsparteien Informationen über 
die Durchführung des Übereinkommens zuleiten. 

2) Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, und die anderen 
in Anlage I aufgeführten Vertragsparteien übernehmen folgende spezifi-
schen Verpflichtungen: 
a) Jede dieser Vertragsparteien beschliesst nationale1Politiken und er-

greift entsprechende Massnahmen zur Abschwächung der Klimaän-
derungen, indem sie ihre anthropogenen Emissionen von Treibhaus-
gasen begrenzt und ihre Treibhausgassenken und -speicher schützt 
und erweitert. Diese Politiken und Massnahmen werden zeigen, dass 
die entwickelten Länder bei der Änderung der längerfristigen Trends 
bei anthropogenen Emissionen in Übereinstimmung mit dem Ziel des 
Übereinkommens die Führung übernehmen, und zwar in der Er-
kenntnis, dass eine Rückkehr zu einem früheren Niveau anthropoge-
ner Emissionen von Kohlendioxid und anderen nicht durch das 
Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgasen bis zum Ende dieses 
Jahrzehnts zu einer solchen Änderung beitragen würde; sie berück-
sichtigen die unterschiedlichen Ausgangspositionen und Ansätze so-
wie die unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen und Ressourcen die-
ser Vertragsparteien und tragen der Notwendigkeit, ein starkes und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, den verfügba-
ren Technologien und anderen Einzelumständen sowie der Tatsache 
Rechnung, dass jede dieser Vertragsparteien zu dem weltweiten Be-
mühen um die Verwirklichung des Zieles gerechte und angemessene 
Beiträge leisten muss. Diese Vertragsparteien können solche Politiken 
und Massnahmen gemeinsam mit anderen Vertragsparteien durchfüh-
ren und können andere Vertragsparteien dabei unterstützen, zur 
Verwirklichung des Zieles des Übereinkommens und insbesondere 
dieses Buchstabens beizutragen; 

b) um Fortschritte in dieser Richtung zu fördern, übermittelt jede dieser 
Vertragsparteien innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens für diese Vertragspartei und danach in regelmässi-
gen Abständen gemäss Art. 12 ausführliche Angaben über ihre unter 
Bst. a vorgesehenen Politiken und Massnahmen sowie über ihre sich 
daraus ergebenden voraussichtlichen anthropogenen Emissionen von 
nicht durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgasen aus 
Quellen und den Abbau solcher Gase durch Senken für den unter 
Bst. a genannten Zeitraum mit dem Ziel, einzeln oder gemeinsam die 
anthropogenen Emissionen von Kohlendioxid und anderen nicht 
durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgasen auf das 

 

1 Dies schliesst die von Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration beschlosse-
nen Politiken und Massnahmen ein. 
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Niveau von 1990 zurückzuführen. Diese Angaben werden von der 
Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer ersten Tagung und danach 
in regelmässigen Abständen gemäss Art. 7 überprüft werden; 

c) bei der Berechnung der Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen 
und des Abbaus solcher Gase durch Senken für die Zwecke des Bst. b 
sollen die besten verfügbaren wissenschaftlichen Kenntnisse auch ü-
ber die tatsächliche Kapazität von Senken und die jeweiligen Beiträge 
solcher Gase zu Klimaänderungen berücksichtigt werden. Die Konfe-
renz der Vertragsparteien erörtert und vereinbart auf ihrer ersten Ta-
gung die Methoden für diese Berechnung und überprüft sie danach in 
regelmässigen Abständen; 

d) die Konferenz der Vertragsparteien überprüft auf ihrer ersten Ta-
gung, ob die Bst. a und b angemessen sind. Eine solche Überprüfung 
erfolgt unter Berücksichtigung der besten verfügbaren wissenschaftli-
chen Informationen und Beurteilungen betreffend Klimaänderungen 
und deren Auswirkungen sowie unter Berücksichtigung einschlägiger 
technischer, sozialer und wirtschaftlicher Informationen. Auf der 
Grundlage dieser Überprüfung ergreift die Konferenz der Vertrags-
parteien geeignete Massnahmen, zu denen auch die Beschlussfassung 
über Änderungen der unter den Bst. a und b vorgesehenen Verpflich-
tungen gehören kann. Die Konferenz der Vertragsparteien entschei-
det auf ihrer ersten Tagung auch über die Kriterien für eine gemein-
same Umsetzung im Sinne des Bst. a. Eine zweite Überprüfung der 
Bst. a und b findet bis zum 31. Dezember 1998 statt; danach erfolgen 
weitere Überprüfungen in von der Konferenz der Vertragsparteien 
festgelegten regelmässigen Abständen, bis das Ziel des Übereinkom-
mens verwirklicht ist; 

e) jede dieser Vertragsparteien 
i) koordiniert, soweit dies angebracht ist, mit den anderen obenge-

nannten Vertragsparteien einschlägige Wirtschafts- und Verwal-
tungsinstrumente, die im Hinblick auf die Verwirklichung des 
Zieles des Übereinkommens entwickelt wurden; 

ii) bestimmt und überprüft in regelmässigen Abständen ihre eige-
nen Politiken und Praktiken, die zu Tätigkeiten ermutigen, die 
zu einem höheren Niveau der anthropogenen Emissionen von 
nicht durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgasen 
führen, als sonst entstünde; 

f) die Konferenz der Vertragsparteien überprüft bis zum 31. Dezember 
1998 die verfügbaren Informationen in der Absicht, mit Zustimmung 
der betroffenen Vertragspartei Beschlüsse über angebracht erschei-
nende Änderungen der in den Anlagen I und II enthaltenen Listen zu 
fassen; 
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g) jede nicht in Anlage I aufgeführte Vertragspartei kann in ihrer Ratifi-
kations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt dem Depositar ihre Absicht notifizieren, 
durch die Bst. a und b gebunden zu sein. Der Depositar unterrichtet 
die anderen Unterzeichner und Vertragsparteien über jede derartige 
Notifikation. 

3) Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, und die anderen 
in Anlage II aufgeführten entwickelten Vertragsparteien stellen neue und 
zusätzliche finanzielle Mittel bereit, um die vereinbarten vollen Kosten 
zu tragen, die den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, bei der 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Art. 12 Abs. 1 entstehen. Sie stellen 
auch finanzielle Mittel, einschliesslich derjenigen für die Weitergabe von 
Technologie, bereit, soweit die Vertragsparteien, die Entwicklungsländer 
sind, sie benötigen, um die vereinbarten vollen Mehrkosten zu tragen, die 
bei der Durchführung der durch Abs. 1 erfassten Massnahmen entstehen, 
die zwischen einer Vertragspartei, die Entwicklungsland ist, und der oder 
den in Art. 11 genannten internationalen Einrichtungen nach Art. II 
vereinbart werden. Bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen wird be-
rücksichtigt, dass der Fluss der Finanzmittel angemessen und berechen-
bar sein muss und dass ein angemessener Lastenausgleich unter den Ver-
tragsparteien, die entwickelte Länder sind, wichtig ist. 

4) Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, und die anderen 
in Anlage II aufgeführten entwickelten Vertragsparteien unterstützen die 
für die nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen besonders 
anfälligen Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, ausserdem 
dabei, die durch die Anpassung an diese Auswirkungen entstehenden 
Kosten zu tragen. 

5) Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, und die anderen 
in Anlage II aufgeführten entwickelten Vertragsparteien ergreifen alle 
nur möglichen Massnahmen, um die Weitergabe von umweltverträgli-
chen Technologien und Know-how an andere Vertragsparteien, insbe-
sondere solche, die Entwicklungsländer sind, oder den Zugang dazu, 
soweit dies angebracht ist zu fördern, zu erleichtern und zu finanzieren, 
um es ihnen zu ermöglichen, die Bestimmungen des Übereinkommens 
durchzuführen. Dabei unterstützen die Vertragsparteien, die entwickelte 
Länder sind, die Entwicklung und Stärkung der im Land vorhandenen 
Fähigkeiten und Technologien der Vertragsparteien, die Entwicklungs-
länder sind. Andere Vertragsparteien und Organisationen, die dazu in 
der Lage sind, können auch zur Erleichterung der Weitergabe solcher 
Technologien beitragen. 
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6) Die Konferenz der Vertragsparteien gewährt den in Anlage I auf-
geführten Vertragsparteien, die sich im Übergang zur Marktwirtschaft 
befinden, ein gewisses Mass an Flexibilität bei der Erfüllung ihrer in Abs. 2 
genannten Verpflichtungen, auch hinsichtlich des als Bezugsgrösse ge-
wählten früheren Niveaus der anthropogenen Emissionen von nicht 
durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgasen, um die Fä-
higkeit dieser Vertragsparteien zu stärken, das Problem der Klimaände-
rungen zu bewältigen. 

7) Der Umfang, in dem Vertragsparteien, die Entwicklungsländer 
sind, ihre Verpflichtungen aus dem Übereinkommen wirksam erfüllen, 
wird davon abhängen, inwieweit Vertragsparteien, die entwickelte Län-
der sind, ihre Verpflichtungen aus dem Übereinkommen betreffend fi-
nanzielle Mittel und die Weitergabe von Technologie wirksam erfüllen, 
wobei voll zu berücksichtigen ist, dass die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung sowie die Beseitigung der Armut für die Entwicklungslän-
der erste und dringlichste Anliegen sind. 

8) Bei der Erfüllung der in diesem Artikel vorgesehenen Verpflich-
tungen prüfen die Vertragsparteien eingehend, welche Massnahmen nach 
dem Übereinkommen notwendig sind, auch hinsichtlich der Finanzie-
rung, der Versicherung und der Weitergabe von Technologie, um den 
speziellen Bedürfnissen und Anliegen der Vertragsparteien, die Entwick-
lungsländer sind, zu entsprechen, die sich aus den nachteiligen Auswir-
kungen der Klimaänderungen oder der Durchführung von Gegenmass-
nahmen ergeben, insbesondere 
a) in kleinen Inselländern; 
b) in Ländern mit tiefliegenden Küstengebieten; 
c) in Ländern mit Trocken- und Halbtrockengebieten, Waldgebieten 

und Gebieten, die von Waldschäden betroffen sind; 
d) in Ländern mit Gebieten, die häufig von Naturkatastrophen heimge-

sucht werden; 
e) in Ländern mit Gebieten, die Dürre und Wüstenbildung ausgesetzt 

sind; 
f) in Ländern mit Gebieten hoher Luftverschmutzung in den Städten; 
g) in Ländern mit Gebieten, in denen sich empfindliche Ökosysteme 

einschliesslich Gebirgsökosystemen befinden; 
h) in Ländern, deren Wirtschaft in hohem Mass entweder von Einkünf-

ten, die durch die Gewinnung, Verarbeitung und Ausfuhr fossiler 
Brennstoffe und verwandter energieintensiver Produkte erzielt wer-
den, oder vom Verbrauch solcher Brennstoffe und Produkte abhängt; 

i) in Binnen- und Transitländern. 
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Darüber hinaus kann die Konferenz der Vertragsparteien gegebenenfalls 
Massnahmen mit Bezug auf diesen Absatz ergreifen. 

9) Die Vertragsparteien tragen bei ihren Massnahmen hinsichtlich der 
Finanzierung und der Weitergabe von Technologie den speziellen Be-
dürfnissen und der besonderen Lage der am wenigsten entwickelten 
Länder voll Rechnung. 

10) Die Vertragsparteien berücksichtigen nach Art. 10 bei der Erfül-
lung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen die Lage derjenigen 
Vertragsparteien, insbesondere unter den Entwicklungsländern, deren 
Wirtschaft für die nachteiligen Auswirkungen der Durchführung von 
Massnahmen zur Bekämpfung der Klimaänderungen anfällig ist. Dies gilt 
namentlich für Vertragsparteien, deren Wirtschaft in hohem Mass ent-
weder von Einkünften, die durch die Gewinnung, Verarbeitung und 
Ausfuhr fossiler Brennstoffe und verwandter energieintensiver Produkte 
erzielt werden, oder vom Verbrauch solcher Brennstoffe und Produkte 
oder von der Verwendung fossiler Brennstoffe, die diese Vertragsparteien 
nur sehr schwer durch Alternativen ersetzen können, abhängt. 

Art. 5 

Forschung und systematische Beobachtung 

Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Art. 4 Abs. 1 Bst. g 
werden die Vertragsparteien 
a) internationale und zwischenstaatliche Programme und Netze oder 

Organisationen unterstützen und gegebenenfalls weiterentwickeln, 
deren Ziel es ist, Forschung, Datensammlung und systematische Beo-
bachtung festzulegen, durchzuführen, zu bewerten und zu finanzie-
ren, wobei Doppelarbeit soweit wie möglich vermieden werden soll-
te; 

b) internationale und zwischenstaatliche Bemühungen unterstützen, um 
die systematische Beobachtung und die nationalen Möglichkeiten und 
Mittel der wissenschaftlichen und technischen Forschung, vor allem 
in den Entwicklungsländern, zu stärken und den Zugang zu Daten, 
die aus Gebieten ausserhalb der nationalen Hoheitsbereiche stammen, 
und deren Analysen sowie den Austausch solcher Daten und Analy-
sen zu fördern; 

c) die speziellen Sorgen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer be-
rücksichtigen und an der Verbesserung ihrer im Land vorhandenen 
Möglichkeiten und Mittel zur Beteiligung an den unter den Bst. a und 
b genannten Bemühungen mitwirken. 
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Art. 6 

Bildung, Ausbildung und öffentliches Bewusstsein 

Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Art. 4 Abs. 1 Bst. i 
werden die Vertragsparteien 
a) auf nationaler und gegebenenfalls auf subregionaler und regionaler 

Ebene in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Gesetzen und 
sonstigen Vorschriften und im Rahmen ihrer Möglichkeiten folgen-
des fördern und erleichtern: 
i) die Entwicklung und Durchführung von Bildungsprogrammen 

und Programmen zur Förderung des öffentlichen Bewusstseins 
in bezug auf die Klimaänderungen und ihre Folgen; 

ii) den öffentlichen Zugang zu Informationen über die Klimaände-
rungen und ihre Folgen; 

iii) die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Beschäftigung mit den 
Klimaänderungen und ihren Folgen sowie an der Entwicklung 
geeigneter Gegenmassnahmen; 

iv) die Ausbildung wissenschaftlichen, technischen und leitenden 
Personals; 

b) auf internationaler Ebene, gegebenenfalls unter Nutzung bestehender 
Gremien, bei folgenden Aufgaben zusammenarbeiten und sie unter-
stützen: 
i) Entwicklung und Austausch von Bildungsmaterial und Unterla-

gen zur Förderung des öffentlichen Bewusstseins in bezug auf 
die Klimaänderungen und ihre Folgen; 

ii) Entwicklung und Durchführung von Bildungs- und Ausbil-
dungsprogrammen, unter anderem durch die Stärkung nationa-
ler Institutionen und den Austausch oder die Entsendung von 
Personal zur Ausbildung von Sachverständigen auf diesem Ge-
biet, vor allem für Entwicklungsländer. 

Art. 7 

Konferenz der Vertragsparteien 

1) Hiermit wird eine Konferenz der Vertragsparteien eingesetzt. 

2) Die Konferenz der Vertragsparteien als oberstes Gremium dieses 
Übereinkommens überprüft in regelmässigen Abständen die Durchfüh-
rung des Übereinkommens und aller damit zusammenhängenden Rechts-
instrumente, die sie beschliesst, und fasst im Rahmen ihres Auftrags die 
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notwendigen Beschlüsse, um die wirksame Durchführung des Überein-
kommens zu fördern. Zu diesem Zweck wird sie wie folgt tätig: 
a) Sie prüft anhand des Zieles des Übereinkommens, der bei seiner 

Durchführung gewonnenen Erfahrungen und der Weiterentwicklung 
der wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse in regelmäs-
sigen Abständen die Verpflichtungen der Vertragsparteien und die in-
stitutionellen Regelungen aufgrund des Übereinkommens; 

b) sie fördert und erleichtert den Austausch von Informationen über die 
von den Vertragsparteien beschlossenen Massnahmen zur Bekämp-
fung der Klimaänderungen und ihrer Folgen unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Gegebenheiten, Verantwortlichkeiten und Fä-
higkeiten der Vertragsparteien und ihrer jeweiligen Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen; 

c) auf Ersuchen von zwei oder mehr Vertragsparteien erleichtert sie die 
Koordinierung der von ihnen beschlossenen Massnahmen zur Be-
kämpfung der Klimaänderungen und ihrer Folgen unter Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Gegebenheiten, Verantwortlichkeiten 
und Fähigkeiten der Vertragsparteien und ihrer jeweiligen Verpflich-
tungen aus dem Übereinkommen; 

d) sie fördert und leitet in Übereinstimmung mit dem Ziel und den Be-
stimmungen des Übereinkommens die Entwicklung und regelmäs-
sige Verfeinerung vergleichbarer Methoden, die von der Konferenz 
der Vertragsparteien zu vereinbaren sind, unter anderem zur Aufstel-
lung von Verzeichnissen der Emissionen von Treibhausgasen aus 
Quellen und des Abbaus solcher Gase durch Senken und zur Beurtei-
lung der Wirksamkeit der zu Begrenzung der Emissionen und Förde-
rung des Abbaus dieser Gase ergriffenen Massnahmen; 

e) auf der Grundlage aller ihr nach dem Übereinkommen zur Verfü-
gung gestellten Informationen beurteilt sie die Durchführung des 
Übereinkommens durch die Vertragsparteien, die Gesamtwirkung 
der aufgrund des Übereinkommens ergriffenen Massnahmen, insbe-
sondere die Auswirkungen auf die Umwelt, die Wirtschaft und den 
Sozialbereich sowie deren kumulative Wirkung, und die bei der Ver-
wirklichung des Zieles des Übereinkommens erreichten Fortschritte; 

f) sie prüft und beschliesst regelmässige Berichte über die Durchfüh-
rung des Übereinkommens und sorgt für deren Veröffentlichung; 

g) sie gibt Empfehlungen zu allen für die Durchführung des Überein-
kommens erforderlichen Angelegenheiten ab; 

h) sie bemüht sich um die Aufbringung finanzieller Mittel nach Art. 4 
Abs. 3, 4 und 5 sowie Art. 11; 
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i) sie setzt die zur Durchführung des Übereinkommens für notwendig 
erachteten Hilfsorgane ein; 

j) sie überprüft die ihr von ihren Hilfsorganen vorgelegten Berichte und 
gibt ihnen Richtlinien vor; 

k) sie vereinbart und beschliesst durch Konsens für sich selbst und ihre 
Hilfsorgane eine Geschäfts- und eine Finanzordnung; 

l) sie bemüht sich um - und nutzt gegebenenfalls - die Dienste und 
Mitarbeit zuständiger internationaler Organisationen und zwischen-
staatlicher und nichtstaatlicher Gremien sowie die von diesen zur 
Verfügung gestellten Informationen; 

m) sie erfüllt die zur Verwirklichung des Zieles des Übereinkommens 
notwendigen sonstigen Aufgaben sowie alle anderen ihr aufgrund des 
Übereinkommens zugewiesenen Aufgaben. 

3) Die Konferenz der Vertragsparteien beschliesst auf ihrer ersten Ta-
gung für sich selbst und für die nach dem Übereinkommen eingesetzten 
Hilfsorgane eine Geschäftsordnung, die das Beschlussverfahren in Ange-
legenheiten vorsieht, für die nicht bereits im Übereinkommen selbst 
entsprechende Verfahren vorgesehen sind. Diese Verfahren können auch 
die Mehrheiten für bestimmte Beschlussfassungen festlegen. 

4) Die erste Tagung der Konferenz der Vertragsparteien wird von 
dem in Art. 21 vorgesehenen vorläufigen Sekretariat einberufen und 
findet spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des Übereinkommens statt. 
Danach finden ordentliche Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien 
einmal jährlich statt, sofern nicht die Konferenz der Vertragsparteien 
etwas anderes beschliesst. 

5) Ausserordentliche Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien 
finden statt, wenn es die Konferenz für notwendig erachtet oder eine 
Vertragspartei schriftlich beantragt, sofern dieser Antrag innerhalb von 
sechs Monaten nach seiner Übermittlung durch das Sekretariat von min-
destens einem Drittel der Vertragsparteien unterstützt wird. 

6) Die Vereinten Nationen, ihre Spezialorganisationen und die Inter-
nationale Atomenergie-Organisation sowie jeder Mitgliedstaat einer 
solchen Organisation oder jeder Beobachter bei einer solchen Organisa-
tion, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens ist, können auf den 
Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien als Beobachter vertreten 
sein. Jede Stelle, national oder international, staatlich oder nichtstaatlich, 
die in vom Übereinkommen erfassten Angelegenheiten fachlich befähigt 
ist und dem Sekretariat ihren Wunsch mitgeteilt hat, auf einer Tagung 
der Konferenz der Vertragsparteien als Beobachter vertreten zu sein, 
kann als solcher zugelassen werden, sofern nicht mindestens ein Drittel 
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der anwesenden Vertragsparteien widerspricht. Die Zulassung und Teil-
nahme von Beobachtern unterliegen der von der Konferenz der Ver-
tragsparteien beschlossenen Geschäftsordnung. 

Art. 8 

Sekretariat 

1) Hiermit wird ein Sekretariat eingesetzt. 

2) Das Sekretariat hat folgende Aufgaben: 
a) Es veranstaltet die Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien und 

ihrer aufgrund des Übereinkommens eingesetzten Hilfsorgane und 
stellt die erforderlichen Dienste bereit; 

b) es stellt die ihm vorgelegten Berichte zusammen und leitet sie weiter; 
c) es unterstützt die Vertragsparteien, insbesondere diejenigen, die Ent-

wicklungsländer sind, auf Ersuchen bei der Zusammenstellung und 
Weiterleitung der nach dem Übereinkommen erforderlichen Infor-
mationen; 

d) es erarbeitet Berichte über seine Tätigkeit und legt sie der Konferenz 
der Vertragsparteien vor; 

e) es sorgt für die notwendige Koordinierung mit den Sekretariaten 
anderer einschlägiger internationaler Stellen; 

f) es trifft unter allgemeiner Aufsicht der Konferenz der Vertragspartei-
en die für die wirksame Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen ver-
waltungsmässigen und vertraglichen Vorkehrungen; 

g) es nimmt die anderen im Übereinkommen und dessen Protokollen 
vorgesehenen Sekretariatsaufgaben sowie sonstige Aufgaben wahr, 
die ihm von der Konferenz der Vertragsparteien zugewiesen werden. 

3) Die Konferenz der Vertragsparteien bestimmt auf ihrer ersten Ta-
gung ein ständiges Sekretariat und sorgt dafür, dass es ordnungsgemäss 
arbeiten kann. 
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Art. 9 

Hilfsorgan für wissenschaftliche und technologische Beratung 

1) Hiermit wird ein Hilfsorgan für wissenschaftliche und technologi-
sche Beratung eingesetzt, das der Konferenz der Vertragsparteien und 
gegebenenfalls deren anderen Hilfsorganen zu gegebener Zeit Informati-
onen und Gutachten zu wissenschaftlichen und technologischen Fragen 
im Zusammenhang mit dem Übereinkommen zur Verfügung stellt. Dieses 
Organ steht allen Vertragsparteien zur Teilnahme offen; es ist fach-
übergreifend. Es umfasst Regierungsvertreter, die in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsgebiet fachlich befähigt sind. Es berichtet der Konferenz 
der Vertragsparteien regelmässig über alle Aspekte seiner Arbeit. 

2) Unter Aufsicht der Konferenz der Vertragsparteien und unter He-
ranziehung bestehender zuständiger internationaler Gremien wird dieses 
Organ wie folgt tätig: 
a) Es stellt Beurteilungen zum Stand der wissenschaftlichen Kenntnisse 

auf dem Gebiet der Klimaänderungen und ihrer Folgen zur Verfü-
gung; 

b) es verfasst wissenschaftliche Beurteilungen über die Auswirkungen 
der zur Durchführung des Übereinkommens ergriffenen Massnah-
men; 

c) es bestimmt innovative, leistungsfähige und dem Stand der Technik 
entsprechende Technologien und Know-how und zeigt Möglichkei-
ten zur Förderung der Entwicklung solcher Technologien und zu ih-
rer Weitergabe auf; 

d) es gibt Gutachten zu wissenschaftlichen Programmen, zur internatio-
nalen Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung im Zu-
sammenhang mit den Klimaänderungen und zu Möglichkeiten ab, 
den Aufbau der im Land vorhandenen Kapazitäten in den Entwick-
lungsländern zu unterstützen; 

e) es beantwortet wissenschaftliche, technologische und methodologi-
sche Fragen, die ihm von der Konferenz der Vertragsparteien und ih-
ren Hilfsorganen vorgelegt werden. 

3) Die weiteren Einzelheiten der Aufgaben und des Mandats dieses 
Organs können von der Konferenz der Vertragsparteien festgelegt wer-
den. 
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Art. 10 

Hilfsorgan für die Durchführung des Übereinkommens 

1) Hiermit wird ein Hilfsorgan für die Durchführung des Überein-
kommens eingesetzt, das die Konferenz der Vertragsparteien bei der 
Beurteilung und Überprüfung der wirksamen Durchführung des Über-
einkommens unterstützt. Dieses Organ steht allen Vertragsparteien zur 
Teilnahme offen; es umfasst Regierungsvertreter, die Sachverständige auf 
dem Gebiet der Klimaänderungen sind. Es berichtet der Konferenz der 
Vertragsparteien regelmässig über alle Aspekte seiner Arbeit. 

2) Unter Aufsicht der Konferenz der Vertragsparteien wird dieses 
Organ wie folgt tätig: 
a) Es prüft die nach Art. 12 Abs. 1 übermittelten Informationen, um die 

Gesamtwirkung der von den Vertragsparteien ergriffenen Massnahmen 
anhand der neuesten wissenschaftlichen Beurteilungen der Klimaän-
derungen zu beurteilen; 

b) es prüft die nach Art. 12 Abs. 2 übermittelten Informationen, um die 
Konferenz der Vertragsparteien bei der Durchführung der in Art. 4 
Abs. 2 Bst. d geforderten Überprüfung zu unterstützen; 

c) es unterstützt die Konferenz der Vertragsparteien gegebenenfalls bei 
der Vorbereitung und Durchführung ihrer Beschlüsse. 

Art. 11 

Finanzierungsmechanismus 

1) Hiermit wird ein Mechanismus zur Bereitstellung finanzieller Mit-
tel in Form unentgeltlicher Zuschüsse oder zu Vorzugsbedingungen, 
auch für die Weitergabe von Technologie, festgelegt. Er arbeitet unter 
Aufsicht der Konferenz der Vertragsparteien und ist dieser gegenüber 
verantwortlich; die Konferenz der Vertragsparteien entscheidet über 
seine Politiken, seine Programmprioritäten und seine Zuteilungskriterien 
im Zusammenhang mit dem Übereinkommen. Die Erfüllung seiner Auf-
gaben wird einer oder mehreren bestehenden internationalen Einrich-
tungen anvertraut. 

2) Der Finanzierungsmechanismus wird auf der Grundlage einer ge-
rechten und ausgewogenen Vertretung aller Vertragsparteien mit einer 
transparenten Leitungsstruktur errichtet. 

3) Die Konferenz der Vertragsparteien und die Einrichtung oder Ein-
richtungen, denen die Erfüllung der Aufgaben des Finanzierungsmecha-
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nismus anvertraut ist, vereinbaren Vorkehrungen, durch die den obigen 
Absätzen Wirksamkeit verliehen wird, darunter folgendes: 
a) Modalitäten, durch die sichergestellt wird, dass die finanzierten Vor-

haben zur Bekämpfung der Klimaänderungen mit den von der Kon-
ferenz der Vertragsparteien aufgestellten Politiken, Programmpriori-
täten und Zuteilungskriterien im Einklang stehen; 

b) Modalitäten, durch die ein bestimmter Finanzierungsbeschluss an-
hand dieser Politiken, Programmprioritäten und Zuteilungskriterien 
überprüft werden kann; 

c) Erstattung regelmässiger Berichte an die Konferenz der Vertragspar-
teien durch die Einrichtung oder Einrichtungen über deren Finanzie-
rungstätigkeiten entsprechend der in Abs. 1 vorgesehenen Verant-
wortlichkeit; 

d) Festlegung der Höhe des zur Durchführung dieses Übereinkommens 
erforderlichen und verfügbaren Betrags sowie der Bedingungen, un-
ter denen dieser Betrag in regelmässigen Abständen überprüft wird, 
in berechenbarer und nachvollziehbarer Weise. 

4) Die Konferenz der Vertragsparteien trifft auf ihrer ersten Tagung 
Vorkehrungen zur Durchführung der obigen Bestimmungen, wobei sie 
die in Art. 21 Abs. 3 vorgesehenen vorläufigen Regelungen überprüft und 
berücksichtigt, und entscheidet, ob diese vorläufigen Regelungen beibe-
halten werden sollen. Innerhalb der darauffolgenden vier Jahre überprüft 
die Konferenz der Vertragsparteien den Finanzierungsmechanismus und 
ergreift angemessene Massnahmen. 

5) Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, können auch fi-
nanzielle Mittel im Zusammenhang mit der Durchführung des Überein-
kommens auf bilateralem, regionalem oder multilateralem Weg zur Ver-
fügung stellen, welche die Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, 
in Anspruch nehmen können. 

Art. 12 

Weiterleitung von Informationen über die Durchführung des 
Übereinkommens 

1) Nach Art. 4 Abs. 1 übermittelt jede Vertragspartei der Konferenz 
der Vertragsparteien über das Sekretariat folgende Informationen: 
a) ein nationales Verzeichnis der anthropogenen Emissionen aller nicht 

durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgase aus Quel-
len und des Abbaus solcher Gase durch Senken, soweit es die ihr zur 



(Original) 0.814.01 
 

21 

Verfügung stehenden Mittel erlauben, unter Verwendung vergleich-
barer Methoden, die von der Konferenz der Vertragsparteien geför-
dert und vereinbart werden; 

b) eine allgemeine Beschreibung der von der Vertragspartei ergriffenen 
oder geplanten Massnahmen zur Durchführung des Übereinkom-
mens; 

c) alle sonstigen Informationen, die nach Auffassung der Vertragspartei 
für die Verwirklichung des Zieles des Übereinkommens wichtig und 
zur Aufnahme in ihre Mitteilung geeignet sind, darunter soweit mög-
lich Material, das zur Berechnung globaler Emissionstrends von Be-
deutung ist. 

2) Jede Vertragspartei, die ein entwickeltes Land ist, und jede andere 
in Anlage I aufgeführte Vertragspartei nimmt in ihre Mitteilung folgende 
Informationen auf: 
a) eine genaue Beschreibung der Politiken und Massnahmen, die sie zur 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Art. 4 Abs. 2 Bst. a und b be-
schlossen hat; 

b) eine genaue Schätzung der Auswirkungen, welche die unter Bst. a 
vorgesehenen Politiken und Massnahmen auf die anthropogenen E-
missionen von Treibhausgasen aus Quellen und den Abbau solcher 
Gase durch Senken innerhalb des in Art. 4 Abs. 2 Bst. a genannten 
Zeitraums haben werden. 

3) Ausserdem macht jede Vertragspartei, die ein entwickeltes Land 
ist, und jede andere in Anlage II aufgeführte entwickelte Vertragspartei 
Angaben über die nach Art. 4 Absätze 3, 4 und 5 ergriffenen Massnah-
men. 

4) Die Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, können auf 
freiwilliger Grundlage Vorhaben zur Finanzierung vorschlagen unter 
Angabe der Technologien, Materialien, Ausrüstungen, Techniken oder 
Verfahren, die zur Durchführung solcher Vorhaben notwendig wären, 
und, wenn möglich, unter Vorlage einer Schätzung aller Mehrkosten, der 
Verringerung von Emissionen von Treibhausgasen und des zusätzlichen 
Abbaus solcher Gase sowie einer Schätzung der sich daraus ergebenden 
Vorteile. 

5) Jede Vertragspartei, die ein entwickeltes Land ist, und jede andere 
in Anlage I aufgeführte Vertragspartei übermittelt ihre erste Mitteilung 
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Übereinkommens 
für diese Vertragspartei. Jede nicht darin aufgeführte Vertragspartei über-
mittelt ihre erste Mitteilung innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten 
des Übereinkommens für diese Vertragspartei oder nach der Bereitstel-
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lung finanzieller Mittel gemäss Art. 4 Abs. 3. Vertragsparteien, die zu den 
am wenigsten entwickelten Ländern gehören, können ihre erste Mittei-
lung nach eigenem Ermessen übermitteln. Die Konferenz der Vertrags-
parteien bestimmt die Zeitabstände, in denen alle Vertragsparteien ihre 
späteren Mitteilungen zu übermitteln haben, wobei der in diesem Absatz 
dargelegte gestaffelte Zeitplan zu berücksichtigen ist. 

6) Die von den Vertragsparteien nach diesem Artikel übermittelten 
Angaben werden vom Sekretariat so schnell wie möglich an die Konfe-
renz der Vertragsparteien und an alle betroffenen Hilfsorgane weiterge-
leitet. Falls erforderlich, können die Verfahren zur Übermittlung von 
Informationen von der Konferenz der Vertragsparteien überarbeitet 
werden. 

7) Von ihrer ersten Tagung an sorgt die Konferenz der Vertragspar-
teien dafür, dass den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, auf 
Ersuchen technische und finanzielle Hilfe bei der Zusammenstellung und 
Übermittlung von Informationen nach diesem Artikel sowie bei der 
Bestimmung des technischen und finanziellen Bedarfs zur Durchführung 
der vorgeschlagenen Vorhaben und der Bekämpfungsmassnahmen nach 
Art. 4 gewährt wird. Solche Hilfe kann je nach Bedarf von anderen Ver-
tragsparteien, von den zuständigen internationalen Organisationen und 
vom Sekretariat zur Verfügung gestellt werden. 

8) Jede Gruppe von Vertragsparteien kann vorbehaltlich der von der 
Konferenz der Vertragsparteien angenommenen Leitlinien und vorbe-
haltlich vorheriger Notifikation an die Konferenz der Vertragsparteien in 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach diesem Artikel eine gemeinsame 
Mitteilung übermitteln, sofern diese Angaben über die Erfüllung der 
jeweiligen Einzelverpflichtungen aus dem Übereinkommen durch die 
einzelnen Vertragsparteien enthält. 

9) Alle beim Sekretariat eingehenden Informationen, die eine Ver-
tragspartei im Einklang mit den von der Konferenz der Vertragsparteien 
festzulegenden Kriterien als vertraulich eingestuft hat, werden vom Sek-
retariat zusammengefasst, um ihre Vertraulichkeit zu schützen, bevor sie 
einem der an der Weiterleitung und Überprüfung von Informationen 
beteiligten Gremien zur Verfügung gestellt werden. 

10) Vorbehaltlich des Abs. 9 und unbeschadet des Rechts einer jeden 
Vertragspartei, ihre Mitteilung jederzeit zu veröffentlichen, macht das 
Sekretariat die von den Vertragsparteien nach diesem Artikel übermittel-
ten Mitteilungen zu dem Zeitpunkt öffentlich verfügbar, zu dem sie der 
Konferenz der Vertragsparteien vorgelegt werden. 
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Art. 13 

Lösung von Fragen der Durchführung des Übereinkommens 

Die Konferenz der Vertragsparteien prüft auf ihrer ersten Tagung die 
Einführung eines mehrseitigen Beratungsverfahrens zur Lösung von 
Fragen der Durchführung des Übereinkommens, das den Vertragspartei-
en auf Ersuchen zur Verfügung steht. 

Art. 14 

Beilegung von Streitigkeiten 

1) Im Fall einer Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien 
über die Auslegung oder Anwendung des Übereinkommens bemühen 
sich die betroffenen Vertragsparteien um eine Beilegung der Streitigkeit 
durch Verhandlungen oder andere friedliche Mittel ihrer Wahl. 

2) Bei der Ratifikation, der Annahme oder der Genehmigung des Ü-
bereinkommens oder beim Beitritt zum Übereinkommen oder jederzeit 
danach kann eine Vertragspartei, die keine Organisation der regionalen 
Wirtschaftsintegration ist, in einer dem Depositar vorgelegten schriftli-
chen Urkunde erklären, dass sie in bezug auf jede Streitigkeit über die 
Auslegung oder Anwendung des Übereinkommens folgende Verfahren 
gegenüber jeder Vertragspartei, welche dieselbe Verpflichtung über-
nimmt, von Rechts wegen und ohne besondere Übereinkunft als obliga-
torisch anerkennt: 
a) Vorlage der Streitigkeit an den Internationalen Gerichtshof und/oder 
b) ein Schiedsverfahren nach Verfahren, die von der Konferenz der 

Vertragsparteien so bald wie möglich in einer Anlage über ein 
Schiedsverfahren beschlossen werden. Eine Vertragspartei, die eine 
Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration ist, kann in bezug 
auf ein Schiedsverfahren nach dem unter Bst. b vorgesehenen Verfah-
ren eine Erklärung mit gleicher Wirkung abgeben. 

3) Eine nach Abs. 2 abgegebene Erklärung bleibt in Kraft, bis sie ge-
mäss den darin enthaltenen Bestimmungen erlischt oder bis zum Ablauf 
von drei Monaten nach Hinterlegung einer schriftlichen Rücknahmenoti-
fikation beim Depositar. 

4) Eine neue Erklärung, eine Rücknahmenotifikation oder das Erlö-
schen einer Erklärung berührt nicht die beim Internationalen Gerichts-
hof oder bei dem Schiedsgericht anhängigen Verfahren, sofern die Streit-
parteien nichts anderes vereinbaren. 
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5) Vorbehaltlich des Abs. 2 wird die Streitigkeit auf Ersuchen einer 
der Streitparteien einem Vergleichsverfahren unterworfen, wenn nach 
Ablauf von zwölf Monaten, nachdem eine Vertragspartei einer anderen 
notifiziert hat, dass eine Streitigkeit zwischen ihnen besteht, die betref-
fenden Vertragsparteien ihre Streitigkeit nicht durch die in Abs. 1 ge-
nannten Mittel beilegen konnten. 

6) Auf Ersuchen einer der Streitparteien wird eine Vergleichskom-
mission gebildet. Die Kommission besteht aus einer jeweils gleichen 
Anzahl von durch die betreffenden Parteien ernannten Mitgliedern sowie 
einem Vorsitzenden, der gemeinsam von den durch die Parteien ernann-
ten Mitgliedern gewählt wird. Die Kommission fällt einen Spruch mit 
Empfehlungscharakter, den die Parteien nach Treu und Glauben prüfen. 

7) Weitere Verfahren in Zusammenhang mit dem Vergleichsverfahren 
werden von der Konferenz der Vertragsparteien so bald wie möglich in 
einer Anlage über ein Vergleichsverfahren beschlossen. 

8) Dieser Artikel findet auf jedes mit dem Übereinkommen in Zu-
sammenhang stehende Rechtsinstrument Anwendung, das die Konferenz 
der Vertragsparteien beschliesst, sofern das Instrument nichts anderes 
bestimmt. 

Art. 15 

Änderungen des Übereinkommens 

1) Jede Vertragspartei kann Änderungen des Übereinkommens vor-
schlagen. 

2) Änderungen des Übereinkommens werden auf einer ordentlichen 
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien beschlossen. Der Wortlaut 
einer vorgeschlagenen Änderung des Übereinkommens wird den Ver-
tragsparteien mindestens sechs Monate vor der Sitzung, auf der die Än-
derung zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird, vom Sekretariat über-
mittelt. Das Sekretariat übermittelt vorgeschlagene Änderungen auch den 
Unterzeichnern des Übereinkommens und zur Kenntnisnahme dem 
Depositar. 

3) Die Vertragsparteien bemühen sich nach Kräften um eine Einigung 
durch Konsens über eine vorgeschlagene Änderung des Übereinkom-
mens. Sind alle Bemühungen um einen Konsens erschöpft und wird 
keine Einigung erzielt, so wird als letztes Mittel die Änderung mit Drei-
viertelmehrheit der auf der Sitzung anwesenden und abstimmenden Ver-
tragsparteien beschlossen. Die beschlossene Änderung wird vom Sekre-
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tariat dem Depositar übermittelt, der sie an alle Vertragsparteien zur 
Annahme weiterleitet. 

4) Die Annahmeurkunden in bezug auf jede Änderung werden beim 
Depositar hinterlegt. Eine nach Abs. 3 beschlossene Änderung tritt für 
die Vertragsparteien, die sie angenommen haben, am neunzigsten Tag 
nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem Annahmeurkunden von mindes-
tens drei Vierteln der Vertragsparteien des Übereinkommens beim De-
positar eingegangen sind. 

5) Für jede andere Vertragspartei tritt die Änderung am neunzigsten 
Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem diese Vertragspartei ihre Ur-
kunde über die Annahme der betreffenden Änderung beim Depositar 
hinterlegt hat. 

6) Im Sinne dieses Artikels bedeutet "anwesende und abstimmende 
Vertragsparteien" die anwesenden Vertragsparteien, die eine Ja- oder eine 
Nein-Stimme abgeben. 

Art. 16 

Beschlussfassung über Anlagen und Änderung von Anlagen des 
Übereinkommens 

1) Die Anlagen des Übereinkommens sind Bestandteil des Überein-
kommens; sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, stellt 
eine Bezugnahme auf das Übereinkommen gleichzeitig eine Bezugnahme 
auf die Anlagen dar. Unbeschadet des Art. 14 Abs. 2 Bst. b und Abs. 7 
sind solche Anlagen auf Listen, Formblätter und andere erläuternde 
Materialien wissenschaftlicher, technischer, verfahrensmässiger oder 
verwaltungstechnischer Art beschränkt. 

2) Anlagen des Übereinkommens werden nach dem in Art. 15 Abs. 2, 
3 und 4 festgelegten Verfahren vorgeschlagen und beschlossen. 

3) Eine Anlage, die nach Abs. 2 beschlossen worden ist, tritt für alle 
Vertragsparteien des Übereinkommens sechs Monate nach dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem der Depositar diesen Vertragsparteien mitgeteilt 
hat, dass die Anlage beschlossen worden ist; ausgenommen sind die Ver-
tragsparteien, die dem Depositar innerhalb dieses Zeitraums schriftlich 
notifiziert haben, dass sie die Anlage nicht annehmen. Für die Vertrags-
parteien, die ihre Notifikation über die Nichtannahme zurücknehmen, 
tritt die Anlage am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu 
dem die Rücknahmenotifikation beim Depositar eingeht. 
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4) Der Vorschlag von Änderungen von Anlagen des Übereinkom-
mens, die Beschlussfassung darüber und das Inkrafttreten derselben 
unterliegen demselben Verfahren wie der Vorschlag von Anlagen des 
Übereinkommens, die Beschlussfassung darüber und das Inkrafttreten 
derselben nach den Abs. 2 und 3. 

5) Hat die Beschlussfassung über eine Anlage oder eine Änderung ei-
ner Anlage eine Änderung des Übereinkommens zur Folge, so tritt diese 
Anlage oder diese Änderung einer Anlage erst in Kraft, wenn die Ände-
rung des Übereinkommens selbst in Kraft tritt. 

Art. 17 

Protokolle 

1) Die Konferenz der Vertragsparteien kann auf jeder ordentlichen 
Tagung Protokolle des Übereinkommens beschliessen. 

2) Der Wortlaut eines vorgeschlagenen Protokolls wird den Ver-
tragsparteien mindestens sechs Monate vor der betreffenden Tagung vom 
Sekretariat übermittelt. 

3) Die Voraussetzungen für das Inkrafttreten eines Protokolls werden 
durch das Protokoll selbst festgelegt. 

4) Nur Vertragsparteien des Übereinkommens können Vertragspar-
teien eines Protokolls werden. 

5) Beschlüsse aufgrund eines Protokolls werden nur von den Ver-
tragsparteien des betreffenden Protokolls gefasst. 

Art. 18 

Stimmrecht 

1) Jede Vertragspartei des Übereinkommens hat eine Stimme, sofern 
nicht in Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist. 

2) Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration üben in An-
gelegenheiten ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht mit der Anzahl von 
Stimmen aus, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Ver-
tragsparteien des Übereinkommens sind. Eine solche Organisation übt 
ihr Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein Stimm-
recht ausübt, und umgekehrt. 
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Art. 19 

Depositar 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Depositar des Über-
einkommens und der nach Art. 17 beschlossenen Protokolle. 

Art. 20 

Unterzeichnung 

Dieses Übereinkommen liegt während der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro und danach 
vom 20. Juni 1992 bis zum 19. Juni 1993 am Sitz der Vereinten Nationen 
in New York für die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder einer 
ihrer Spezialorganisationen oder für Vertragsstaaten des Statuts des In-
ternationalen Gerichtshofs sowie für Organisationen der regionalen 
Wirtschaftsintegration zur Unterzeichnung auf. 

Art. 21 

Vorläufige Regelungen 

1) Bis zum Abschluss der ersten Tagung der Konferenz der Vertrags-
parteien werden die in Art. 8 genannten Sekretariatsaufgaben vorläufig 
durch das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in ihrer 
Resolution 45/212 vom 21. Dezember 1990 eingesetzte Sekretariat über-
nommen. 

2) Der Leiter des in Abs. 1 genannten vorläufigen Sekretariats arbeitet 
eng mit der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe über Klimaän-
derungen (Intergovernmental Panel on Climate Change) zusammen, um 
sicherzustellen, dass die Gruppe dem Bedarf an objektiver wissenschaft-
licher und technischer Beratung entsprechen kann. Andere massgebliche 
wissenschaftliche Gremien können auch befragt werden. 

3) Die Globale Umweltfazilität des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen, des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ist die 
internationale Einrichtung, der vorläufig die Erfüllung der Aufgaben des 
in Art. 11 vorgesehenen Finanzierungsmechanismus anvertraut ist. Hier-
zu sollte die Globale Umweltfazilität angemessen umstrukturiert werden 
und allen Staaten offenstehen, damit sie den Anforderungen des Art. 11 
gerecht werden kann. 
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Art. 22 

Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt 

1) Das Übereinkommen bedarf der Ratifikation, der Annahme, der 
Genehmigung oder des Beitritts durch die Staaten und durch die Organi-
sationen der regionalen Wirtschaftsintegration. Es steht von dem Tag an, 
an dem es nicht mehr zur Unterzeichnung aufliegt, zum Beitritt offen. 
Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden 
werden beim Depositar hinterlegt. 

2) Jede Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, die Ver-
tragspartei des Übereinkommens wird, ohne dass einer ihrer Mitglied-
staaten Vertragspartei ist, ist durch alle Verpflichtungen aus dem Über-
einkommen gebunden. Sind ein oder mehrere Mitgliedstaaten einer sol-
chen Organisation Vertragspartei des Übereinkommens, so entscheiden 
die Organisation und ihre Mitgliedstaaten über ihre jeweiligen Verant-
wortlichkeiten hinsichtlich der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen. In diesen Fällen sind die Organisation und die Mit-
gliedstaaten nicht berechtigt, die Rechte aufgrund des Übereinkommens 
gleichzeitig auszuüben. 

3) In ihren Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts-
urkunden erklären die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegra-
tion den Umfang ihrer Zuständigkeiten in bezug auf die durch das Über-
einkommen erfassten Angelegenheiten. Diese Organisationen teilen auch 
jede wesentliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten dem 
Depositar mit, der seinerseits die Vertragsparteien unterrichtet. 

Art. 23 

Inkrafttreten 

1) Das Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach dem Zeit-
punkt der Hinterlegung der fünfzigsten Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

2) Für jeden Staat oder für jede Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration, die nach Hinterlegung der fünfzigsten Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde das Übereinkommen 
ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt, tritt das Übereinkom-
men am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der Rati-
fikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch den 
Staat oder die Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration in 
Kraft. 
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3) Für die Zwecke der Abs. 1 und 2 zählt eine von einer Organisation 
der regionalen Wirtschaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als zu-
sätzliche Urkunde zu den von den Mitgliedstaaten der Organisation 
hinterlegten Urkunden. 

Art. 24 

Vorbehalte 

Vorbehalte zu dem Übereinkommen sind nicht zulässig. 

Art. 25 

Rücktritt 

1) Eine Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von drei Jahren 
nach dem Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen für sie in Kraft getre-
ten ist, durch eine an den Depositar gerichtete schriftliche Notifikation 
vom Übereinkommen zurücktreten. 

2) Der Rücktritt wird nach Ablauf eines Jahres nach dem Eingang der 
Rücktrittsnotifikation beim Depositar oder zu einem gegebenenfalls in 
der Rücktrittsnotifikation genannten späteren Zeitpunkt wirksam. 

3) Eine Vertragspartei, die vom Übereinkommen zurücktritt, gilt 
auch als von den Protokollen zurückgetreten, deren Vertragspartei sie ist. 

Art. 26 

Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesi-
scher, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut glei-
chermassen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichne-
ten dieses Übereinkommen unterschrieben. 

Geschehen zu New York am 9. Mai 1992 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anlage I 

Australien  Neuseeland 

Belarus1 Niederlande 

Belgien Norwegen 

Bulgarien1 Österreich 

Dänemark Polen1 

Deutschland Portugal1 

Estland1 Rumänien1 

Europäische Gemeinschaft Russische Föderation1 

Finnland Schweden 

Frankreich Schweiz 

Griechenland Spanien 

Irland Tschechoslowakei1 

Island Türkei 

Italien Ukraine1 

Japan Ungarn1 

Kanada Vereinigte Staaten von Amerika 

Lettland1 Vereinigtes Königreich Grossbritannien 

Litauen1  und Nordirland 

Luxemburg  

 

1 Länder, die sich im Übergang  zur Marktwirtschaft befinden. 
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Anlage II 

Australien  Luxemburg 

Belgien Neuseeland 

Dänemark Niederlande 

Deutschland Norwegen 

Europäische Gemeinschaft Österreich 

Finnland Portugal 

Frankreich Schweden 

Griechenland Schweiz 

Irland Spanien 

Island Türkei 

Italien Vereinigte Staaten von Amerika 

Japan Vereinigtes Königreich Grossbritannien 

Kanada und Nordirland 
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Erklärung 

Die Vertreter Österreichs, Liechtensteins und der Schweiz haben wäh-
rend der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick-
lung in Rio de Janeiro, Juni 1992, die Rahmenkonvention der Vereinten 
Nationen über Klimaveränderungen unterzeichnet. 
Aus diesem Anlass geben sie folgende Erklärung ab: 
1. Sie begrüssen die Konvention über die Klimaveränderungen und 

unterstützen sie in vollem Umfang. Sie halten diese Konvention für 
einen sehr bedeutenden ersten Schritt zur Entwicklung einer globalen 
Strategie zur Bekämpfung der Klimaveränderungen und ihrer negati-
ven Auswirkungen. 

2. Sie wollen alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um die Kon-
vention möglichst rasch zu ratifizieren, denn die Konvention kann 
erst dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie in Kraft getreten ist. 

3. Sie unterstreichen aber auch, dass Massnahmen auf nationaler und 
internationaler Ebene schon vor Inkrafttreten der Konvention erfor-
derlich sind. 

4. Sie werden mit der Durchführung jener Massnahmen fortfahren, die 
nötig sind, um als ersten Schritt bis zum Jahre 2000 mindestens eine 
Stabilisierung ihrer CO2-Emissionen auf dem Niveau von 1990 zu er-
reichen und darauf, gestützt auf nationale Strategien auf der Grundla-
ge der besten verfügbaren wissenschaftlichen, technischen und öko-
nomischen Kenntnisse, ihre Emissionen von CO2 und anderen 
Treibhausgasen, die nicht unter das Protokoll von Montreal fallen, zu 
reduzieren. 

5. Um die bestmögliche Effizienz der Massnahmen zur Stabilisierung 
und Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu erreichen, müssen 
laufende Bestrebungen zur Entwicklung von marktwirtschaftlichen 
und anderen Instrumenten intensiviert und diese Anstrengungen auf 
internationaler Ebene koordiniert werden. In diesem Zusammenhang 
sind Instrumente wie eine CO2-Abgabe von zentraler Bedeutung. Sie 
rufen die Vertreter anderer Regierungen, die dazu in der Lage sind, 
auf, gemeinsam auf eine rasche und abgestimmte Einführung solcher 
Instrumente hinzuarbeiten. 

6. Die Vertragsparteienkonferenz wird bedeutende Beschlüsse zu fällen 
haben. Es ist deshalb besonders wichtig, dass diese Beschlüsse schon 
während der Interimszeit vor dem Inkrafttreten der Konvention vor-
bereitet werden. Sie geben die Zusicherung, dass sie diese Arbeiten 
unterstützen und sich daran aktiv beteiligen werden. Sie betonen, dass 
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es nötig sein wird, schon sehr früh auch die Vorbereitung von Ent-
scheidungen über Zusatzprotokolle zur Konvention an die Hand zu 
nehmen. 

7. Sie werden dem Interimssekretariat innerhalb von zwölf Monaten 
nach Unterzeichnung Bericht erstatten über ihre Massnahmen, die sie 
zur Erfüllung der generellen Zielsetzung der Konvention getroffen 
oder geplant haben. 

8. Sie rufen die Regierungsvertreter anderer Staaten und insbesondere 
der Industriestaaten dringend dazu auf ähnliche Schritte einzuleiten, 
um die Durchführung der Konvention zum frühest möglichen Zeit-
punkt sicherzustellen. 


